
• 1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BK8-17/1817-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV 

wegen 	 Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2013 bis 2016 und 

der Verteilung durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergren­

zen 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele­

kommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer 	 Stefan Albrecht 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl, 

auf Antrag der RNG Rheinische NETZGesellschaft mbH, Parkgürtel 26, 50823 

Köln, vertreten durch die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin ­
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am 06.02.2020 beschlossen: 

1. 	 Der Regulierungskontosaldo für die Jahre 2013 bis 2016 sowie die Vertei„ 

lung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen der Jahre 2018 bis 2023 der Antragstellerin werden gemäß Anlage 1 

dieses Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

Gründe 

1. 	 Sachverhalt 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 30.06.2017 einen Antrag auf Genehmi­

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto der Jahre 2013 bis 

2016 gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. 

Am 25.10.2018 hat die Beschlusskammer eine vorläufige Anordnung hinsichtlich 

des Regulierungskontos der Kalenderjahre 2013 bis 2016 sowie der Verteilung 

durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 

2018 bis 2023 erlassen. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 EnWG mit 

Schreiben vom 25.11.2019 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten end­

gültigen Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 20.01.2020, 21.01.2020 sowie 

30.01.2020 Stellung genommen. 

Die Antragstellerin begehrt die Anerkennung der tatsächlich entstandenen Kosten 

für die Nachrüstungen von Wechselrichtern nach SysStabV für die Jahre 2013, 

2014 und 2015. Darüber hinaus seien die erzielbaren Erlöse des Jahres 2015 auf­

grund von Veränderungen anzupassen. Zudem sei der Netzzugang Marienheide­

Gogarten ab 2016 zu berücksichtigen. 
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Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz 

hat, wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens infor

miert. Das Bundes~artellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß 

§ 58 Abs.1 S. 2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 	 Begründung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß§ 54 Abs. 1 und·3 EnWG die zuständige Regu­

lierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 E,nWG. 

2. 	 . Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergren­

.zen der Jahre 2018 bis 2023 nach § 5 Abs. 3 ARegV 

2.1 	 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antrag­

stellerin für die Jahre 2018 bis 2023 erfolgt auf Grundlage des § 29.Abs. 1 EnWG, 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß §§ 5 Abs. 3 und 34 Abs. 4 ARegV 

Zu- bzw.: Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 

2018 bis 2023, die sich aus dem Säldo des Regulierungskontos zum 31 .12.201_6 

ergeben. Die ermittelten Differenzen nach§ 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Ab

schläge sind gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

­

­
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Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen wird zu­

nächst der Saldo zum 31.12.2016 ermittelt. Dieser wird sodann um ein Jahr auf­

gezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos 

erst im Jahre 2018 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2016 erfolgt in sechs gleich­

mäßigen Raten ab dem Jahr 2018. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im je­

weiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 

ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2017 und im gesamten Auflö­

sungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von. der Bundesbank 

veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emit­

tenten" der Kalenderjahre 2007 bis 2016 in Höhe von 2, 12 Prozent. 

2.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich für die Jahre 2013 

bis 2016 aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzel­

nen: 

a) 	 die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den 

von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengen­

entwicklungen erzielbaren Erlösen(§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

b) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbe­

züglich enthaltenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV), 

c) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 

ARegV zur Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Re­

gulierungsperiode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthalte­

nen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV) bzw. der entsprechenden freiwilligen 

Selbstverpflichtung nach § 11 Abs. 4 S. 2 ARegV sowie 

d) 	 die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehen­

den Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den iri der Er-
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lösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz 

durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbe­

trieb oder Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder durch 

Maßnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach § 18b 

StromNZV a.F. verursacht wird(§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 

26.07.2016). 

2.2.1 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Er­

lösen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung 

erzielbaren. Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepassten Erlös­

obergrenzen werden in den Anlagen 3a und 3b den von der Antragstellerin an­

gepassten Erlösobergrenzen gegenübergestellt. 

Die für die Jahre 2013 bis 2016 in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze 

gegenüber dem Ansatz der Antragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich 

ebenfalls aus den Anlagen 3a und 3b 

2.2.1.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli­

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtin­

dexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dau­

erhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b 

bis 11 und 12a bis 17 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV). 
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Für das Jahr 2013 bestehen folgende Differenzen: 


·Netznummer: 1 


Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF
Beschluss 

Netznummer: 2 


Erlösobergrenze 

Forme,lbestandteile 

KAdnb 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF· 
Beschluss 

Netznummer: 3 


Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF­
Beschluss 

Netznummer: 4 


Erlösobergrenze 

Formelbestandte lle 

KAdnb 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF­
Beschluss 

­
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Netznummer: 5 

Erlösobergrenze 

Formelbestandieile 

KAdnb 

Anpassung der Er!ösobergrenze gern. EWF­
Beschluss 

Soweit die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungs­

periode erst nach Beginn der Regulierungsperiode festgelegt hat, ist hinsichtlich 

der zulässigen Erlöse des jeweiligen Jahres auf die von der Beschlusskammer 

festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze abzustellen. Die vom Netzbetreiber 

im Rahmen der Anpassu~g der Erlösobergrenzen angesetzten Werte sind für die 

betreffenden Kalenderjahre insoweit zu korrigieren. Dies betrifft insbesondere die 

Angaben des Jahres 2014 bis 2016 zu den KA vnb, KA b sowie Anpassung VPlt / 

VPIO - PFt. 

Für das Jahr 2014 bestehen folgende Differenzen: 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KA b 

Anpassung VP~ I VPlo - PF, 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF­
Beschluss 

Saldo Regulierungskonto 

Sonst iges 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II · V AAegV 

Sonstiges 
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Für das Jahr 2015 bestehen folgende Differenzen: 

Erlösobergrenze 

Formelbestandtelle 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VP~ I VPlo - PF1 

Anpassung der Erlösobergrerue gern. EWF­
Beschluss 

Saldo Regulierungskonto 

Sonstiges 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. U ·V ARegV 

Sonstiges 

Für das Jahr 2016 bestehen folgende Differenzen: 

Erlösobe rgre nze 

Formelbestandtelle 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VP~ /VPfo - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze ge~. EWF­
Beschluss 

Sonstiges 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. TI~ V ARegV 

Sonstiges 
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Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung gemäß der Systemstabilitätsver­

ordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von Planwerten vorgenommen werden 

und fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von Genehmigungen . 

a) nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

b) auf Grund eines Härtefalls nach§ 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. 

Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. überdies können Anpas­

sungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Die Antragstellerin hat Unter dem Aktenzeic.hen BK8-11 /1817-13 einen öffentlich­

rechtlichen Vertrag mit der Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag 

wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geän­

dert. Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren 

Erlösen zu berücksichtigen. Zur Bestimmung der zulässigen Erlöse ist somit gene­

rell auf die vor Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages ursprünglich festge­

legten bzw. nach § 4 Abs. 3 und 4 ARegV angepassten kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen abzustellen. 

In den Anlagen 3a erfolgt jedoch unter „Sonstiges" der Ausweis eines Anpas­

sungsbetrages aus technischen Gründen bei den zulässigen Erlösen und nicht bei 

den erzielbaren Erlösen. 
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1 :ilgl. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online. unter den Menüpunkten .Jhemen" 7 „ 61 1Preise" -7 .61 1 1Verbrau
cherpreise" -7 .6111 1 1Verbraucherpreisindex für Deutschland" -7 .61 111-0001 1Verbraucherpreisindex (inkl. Verände­
rungsraten): Deutschland, Jahre" 
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2.2.1.1.1 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes 

nach§ 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. ·1Nr.1 ARegV). 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergre11zen für die Kalenderjahre 2013 bis 

2016 .ist die Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu 

berücksichtigen. Hierfür sind die folgenden Verbraucherpreisgesamtindizes zu 

verwenden. 

Jahr Basisjahr VPlo VPlt1 

2013 2006 101 ,6 110,7 

2014 2011 102,1 104,1 

2015 2011 102,1 105,7 

2016 2011 102,1 106,6 

1 

2.2.1.1.2 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs~ 2 S. 1 Nr. 1 bis 3 und 

9 bis 12 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV) 

Kosten aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1 ), Betriebssteu­

ern (Nr. 3), betrieblichen und_ tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz­

und Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 

abgeschlossen worden sind (Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Be­

triebs- und Persorialratstätigkeit (Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung 

i.m Unternehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbe­

reich beschäftigten Betriebsangehörigen (Nr. 11) wurden vom Netzbetreiber ge

mäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV jeweils auf die im vorletzten Kalenderjahr 

entstandenen Kosten angepasst. 

­

­



Nach der Meldung des Netzbetreibers standen Kosten und Erlöse nicht in gleicher 

Höhe gegenüber. Gemäß § 56 EEG ist der Anschlussnetzbetreiber verpflichtet, 

den nach§ 19 EEG vergüteten Strom an den·vorgelagerten Übertragungsnetzbe­

treiber weiterzugeben. Der vorgelagerte . Übertragungsnetzbetreiber ist gemäß § 

57 Abs. 1 EEG zur Vergütung der vom Anschlussnetzbetreiber nach § 19 EEG 

vergüteten Strommenge entsprechend den ·§§ 19 ff. EEG verpflichtet. Folglich 

handelt es sich bei den Aufwendungen nach dem EEG um. einen durchlaufenden 

Posten. Den beantragten Kosten müssen Erträge in gleicher Höhe entgegenste­

hen. Die Kosten für Aufwendungen nach dem EEG waren daher mit den entspre­

chenden Erlösen zu neutralisieren. 

Die Anpassung der Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit. den Abnahme- und 

Vergütungspflichten des EEG und KWKG (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ARegV) war ins­

gesamt wie folgt zu korrigieren: 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

2013 

2013 

2013 

2013 

2014 

2015 
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2.2.1 .1.3 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4, 5 und 8 

ARegV (§ 4 Abs. 3 S ...1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen. Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der Systemstabilitätsver­

ordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) wurden vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten 

gemäß §. 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV angepasst. 

Darüber hinaus hat die Beschlusskammer für das Jahr 20-13 die Plankosten für 

singulär genutzte Betriebsmittel in den Netzteilen 1 (in Höhe von - und 

2 (in Höhe von nicht berücksichtigt. Die Aufwendungen für singulär 

genutzte Betriebsmittel sind zwar Bestandteil der Erlösobergrenze, können jedoch 

nicht jährlich angepasst werden. Der vom Netzbetreiber angegebene Betrag war 

somit zu kürzen, um eine Doppelanerkennung zu vermeiden (vgl. Ausführungen in 

der Anlage SR, Saldo Regulierungskonto 2009-2012 der Netze 1 und 2). 

2.2.1.1.4 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erwei­

terungsfaktor) gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 10 ARegV (~rweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepas.st. Daher ist diese Anpassung bei der 

Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in .der Anlage .3a berücksichtigt wor-
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den. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den An­

gaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 

Die entsprechenden Entscheidungen sind überblicksartig in der nachfolgenden . 

Tabelle zusammengefasst. 

., 

Jahr 	 Aktenzeichen · : 

2013 BK8-13/1817-21 

2.2.1.1.5 	 Anpassung nach Maßgabe des § 19 ARegV (Quali­

tätselement) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des .§ 19 ARegV (Qualitätselement) 

gemäß § 4 Abs. 5 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der Berech

nung. der zulässigen · Erlösobergrenze ·in der Anlage 3a berücksichtigt worden. 

Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben · 

der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. Die Entscheidun­

gen sind überblicksartig in der nachfolgenden Ta~elle zusammengefasst. 

Jahr Aktenzeichen 

2013 . BK8-11/1817-81 

2014 bis 2016 BK8-13/1 817-81 

­

2.2.1.2 	 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV 

zulässigen Erlösen und ·den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der 

tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu 

erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im je­

weiligen Jahr durchgeleiteten Absatzmengen Und Leistungswerten mit den zuvor 
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im Rahmen der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgel­

ten. Bei der Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physi­

kalisch durchgeleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen 

abzustellen, unabhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabat­

te gewährt wurden. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli­

chen tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im 

Rahmen ihrer Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 a.F. ARegV sowie im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2013 bis 2016 die in den Anlagen 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BK8-11 /1817-1.3 zur Umsetzung 

höchstrichterlicher Rechtsprechung einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der 

Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag wurden die der jährlichen 

Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. Diese Beträge sind im 

Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlösen zu berücksichtigen. 

Dementsprechend sind die erzielbaren Erlöse der Antragstellerin um die sich aus 

dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ergebenden Beträge zu korrigieren. 

2.2.2 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4; 5 und 8 

ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwen­

dung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansät­

ze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüber­

zustellen. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 

Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 
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Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis .2016 die tatsächlich ent­

standenen Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV für 

a) die erforderliche lnanspruchnahm~ vorgelagerter Netzebenen, 

b) die Nachrüstung nach SysStabV und 

c) die Auszahlung vermiedener Netzentgelte 

übermittelt. 


In den Anlagen 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten· 


Werten gegenübergestellt. 


2.2.2.1 	 Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netz­

ebenen gemäß § 11 Abs~ 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position im Jahr 2013 Kosten in Höhe von 

- (Netz 1) und (Netz 2) .für singulär genutzte Betriebsmittel 

angegeben. Aufgrund der. Ausführungen unter 2.2.1.1.4 sind diese Beträge nicht 

-
zu berücksichtigen. 
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2.2.3 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den 

in der Erlösobergrenz.e diesbezüglich enthaltenen Ansät­

zen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

· Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Mess­

stellenbetriebs oder der Messung und den· in der Erlösobergrenze diesbezüglich 

entha!tenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Diffe­

renz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbe­. . . 

trieb oder Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder Maßnahmen 

nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach § 18b StromNZV a.F. verur­

sacht wird. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die Kostenveränderung 

für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb übermittelt. 

2.3 Ausgleich des Regulierungsk.ontosaldos der Jahre 2013 

bis 2016; Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 

31.12.2016 

Bei der ersten Auflösung des Regul_ierungskontos umfasst gemäß § 34 Abs. 4 

ARegV die Auflösung alle noch offenen Kalenderjahre. Der ermittelte Saldo wird 
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nach dieser Übergangsvorschrift annuitätisch bis zum Ende der dritten Regulie­

rungsperiode durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 wird durch die kalen­

derjährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2013 bis 2016 hinsichtlich 

a) 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie 

c) 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne 

des§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2013 bis 2016 zu ent­

nehmen. Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des je­

weils jährlich durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem 

Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zins­

satz entspricht dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezoge­

nen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs,.. 

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Für das Jahr· 2013 

beträgt der Zinssatz 3,02 Prozent, für das Jahr 2014 2,75 Prozent, für das Jahr 

2015 2,49 Prozent und für das Jahr 2016 2,12 Prozent. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2016 ergibt sich aus den Dif­

ferenzen der Jahre 2013 bis 2016, die gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen 

sind. Den Anlagen 2 ist für die Jahre 2013 bis 2016 der Vorjahressaldo, der Ge­

samtsaldo vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Ge­

samtsaldo nach Verzinsung zum 31.12. für das entsprechende Jahr zu entneh­

men. Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 kann ebenfalls 

der Anlage 2 entnommen werden. 
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Die sich danach für die Jahre 2018 bis 2023 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

III. Entfall der vorläufigen Anordnung 

Die Beschlusskammer hat am 25.10.2018 (Az. BK8-17 /1817-01) eine vorläufige 

Anordnung zur Auflösung des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 2016 

(Tenor Ziffer 1.) getroffen. Die vorläufige Anordnung tritt mit der Wirksamkeit die­

ser abschließenden Entscheidung außer Kraft. 

IV. Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01.01.2018 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2017 

liegt u.a. darin begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie­

rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite­

rungsfaktoren, Netzübergänge etc.) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wah­

rung einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer 

frühzeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 

Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenzen 2018 und 2019 


verstößt insbesondere nicht gegen§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG. Durch den stets vor 


dem 30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veröffentlichten Erhe­

. bungsbogen zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets rechtzeitig zur 


Preisbildung (01.01. des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Bestandteile 


aus der Auflösung des Regulierungskontos der Jahre 2013 bis 2016 für sich zu 


bestimmen und konnte diese somit seiner Entgeltbildung der Jahre 2018 und 2019 


zu Grunde legen. Durch die regelmäßige Veröffentlichung der Hinweise zur An­


passung der Erlösobergrenze waren dem Netzbetreiber dabei auch die wesentli­


chen Rechtspositionen der Beschlusskammer im Hinblick auf die Berücksichtigung 
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bzw. Nichtberücksichtigung bestimmter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2018 

bis 2023 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2017 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 

eine rückwirkende. Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra­

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö­

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 

. endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), Rn. 118 ff., juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rück­

wirkende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) 

Festlegung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwir­

kende Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Be­

schlusskammer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. Es w~r 

dem Regulierungskonto vor der Verordnungsänderung im Jahr 2016 immanent, 

dass die Feststellung nachträglich nach Ablauf mehrerer Jahren, nämlich erst mit 

der Festlegung der nachfolgenden Erlösobergrenzen erfolgte. 

Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Be­

schlusskammer zur Genehmigung der Regulierungskontosalden für die Jahre 

2013 bis 2016 erfolgen wird und insoweit eine nachträgliche Korrektur der selb­

ständig angepassten Erlösobergrenzen der Jahre 2018 und 2019 erfolgen kann. 

Bereits mit den Hinweisen für die Festlegung der Erlösobergrenzen für das Jahr 

2018 hat die Beschlusskammer darauf hingewiesen, dass, sofern noch keine Be­

scheidung des gestellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert für die Anpassung 

anzusetzen ist. 
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Zudem hat die Beschlusskammer in der vorläufigen Anordnung im Jahr 2018 

nochmals klargestellt, dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vor­

läufigen Entscheidung sachgerecht über die Methodik des Regulierungskontos 

ausgeglichen werden können. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren 

zu den Regulierungskonten der Jahre 2018 und 2019. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben .des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 

Jahre 2018 bis 2023 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzu­

legen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2018 bis 2023 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemes­

sen. Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen 

weiteren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der 

Beschlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit" an einer ·sicheren, 

preisgünstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit 

mit Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner 

Unternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im 

Interesse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu tref­

fen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 
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VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 3c zu den Kalenderjahren 2013 bis 2016 sind Bestandteil die­


ses Beschlusses. 


Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 


Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinfluss~are Kosten 

Anlage 3c Netzveränderungen 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be­
. . 

schwerde erhoben werden .. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur 

(Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be­

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausan­

schrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung be­

trägt einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf 

Antrag von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert wer­

den. Die Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss 

angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird , und die An­

gabe der Tatsachen· und Beweismittel, auf die sich .die Beschwerde stützt, enthal­

ten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen 

Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzer 

Albrechf 

Beisitzer 

Wetzl 
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~taot 1 • A.uflOsungsptan und Auszug R~lsche NETZGeseMsctlatt mbH Az: SK&-17/1817·01 

Auszyg des Rigy!lerungskontos fOr die Jahre 2013. 2014 2015 und 2016 

- Herleitung des Saldo des Regullerungskontos • 


·­

I~~· "\„,
·l'metlen• 

'"~ b181t~}~- ~· -

E1 

E2 

E3 

E4 

es 

E6 

§ 5 Abs. 1 Sol% 1 ARegV 

§ 5 Abs. , Sol.& 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 SalZ 2 ARegV 

§ 5 Al>S. 1 Sat.& 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 SalZ 2 AR09V 

§ 5 Abs. 1 SalZ 2 AR09V 

Ei16sobergrenz1 (EOG) gemä~ § 4 AR93V 

Er1ordel1iche Inanspruchnahme vorgelagerte< 
NelZebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Ve1b(;hlsbe11ag in der V•ll'IObung 

Differenz 

!atsiltNich ents1andene Kosten 

in EoG onlholteno Ansätz.t 

Differenz 

tals.khlieh entstandene Kosten 

vonnledone Netzentgelte im Sinne von §18 SttomNEV, in EOG enthaltene Ansätze 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des K'M<-0 

Diffe?ronz 

tatdchlH:h entstandene Kosten 

Koslenvertnderung Messung t Messstellenbetrieb inkt. in EOG entnattene Ansatze 
Mallnahmen gem. § 21b EnWG 

Nadvl'lstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysSlabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthal~ene Andttzo 

Differenz 

tatsäcNich entstandene Kosten 

Klilpitalkosten-aus genehmigten lrwe~ in EOG enthaltene Ansätze 
nach S23 AR09V 

Son$ligcs 

S.aldo aus Einzeldlffenanz.on 
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Az: eKs.111ts11-01 

•1a1td111t118 

Saldo aus Einzelelillefenzeri 

Jahresendbestand (Jahrosanlan!ISl>e~and + Saldo aus 
Ein2tlci119r'onzen 

Mi\191-i aus Jahresanlangs- und Jahresendl>esll,nd 

Saldo ~lieningsJ<onto ( • Jahrenndbe1und • 
V . J 

Saldo Regulion.>gskonto zum 3112.2018 

~ndenderZl!lsoillZ gemill § S Abs. 2 ARegV 

!.fndere~ös(E~ MindereitO. (E~ ~d~ (EOG­ Metnr1ö6 ~ 
amooand) amehend) etMhend) mind&md) 

20t7 
(EIJRI 

-4.424.435 

2,129'. 

aott 
[EllRJ 

2,12% 

-801 .396 

2 ,12'1. 2,129'. 

-801.396 

llehnHll!s (EOG-mlndemd) 

2, 12'1. 

-801.396 

2023 
(EUR) 

2,12'11 

.-01.391 



Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzl:ietreiber und BNetzA Rheinische NetzgesellschaftmbH, Netz 1 Az: BKS-17/1817-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV .des Jahres 2013 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (E0(3) gemäß § 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

in EOG enthaltene Ansätze § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G · 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
§.5 Abs. 1 Satz 3 ARegV inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz· 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ Abs. 1 Satz 2 ARegV Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1 oAbs. 1 in EOG enthaltene Ansätze 5 SysStabV 

Differenz 

. . . . . tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV ~=~~~~o;~~:~~ genehmigten lnvesttbonsmaßnahmen in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen Rheinische NETZGesellschaft, Netz 1 Az: BKS-17/1817-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 / VPl0 • PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gem. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall. 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II • V ARegV 

Sonstiges · 
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Az: 8K8-1711817.QI 

Vergleich VPI und dauerhaft nicht beelnßu8bare Kosten 

vom StalisllseflenBvndesaimt vetOfSenUichttr 
VerbBUttiefJJfeisgesamtttdexdeS VO!leczten ~es 
vor dem Jabr. IOt <JaS ([e EM50lletgrenze 9il (§ 8ARtgV 

2-2 Kcw.tssSofts ab'gaben 

Bet11ebsS1euc.tll 

Pt.nwwt: 
Ert01derlic.he fl)anspruehnahme VOfget.agetter NeU:tbtntn 

Avß6lung von BKZ I Netunsehlusskostenbeilrag en in 
V •rbindun9 mi! dtr Sttom."<IEV 

Ausgteithsrne:chanismus niteh § 2 Abs.. 4 Enl.AG 

Kompcnsa1ions.z_aht\l'tgen m Rahmen de$ 
Satz 2Nr. 1 Ausgleichsmechanismus naeh A!Ütal 3 der verordnu~ 

So1Z2 
Scns-1i9o 

enoo• 

Different ?Wisehen genehmigten VulustetMttgleko11en un 
den anutztlhigen Kosten 

Summe 

2011 110.70 110,70 

Selet vont 



Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Rheinische NetzgesellschaftmbH, Netz 2 Az: BK8-17/1817-01 

Ver~leich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 AReqV des Jahres 2013 . 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

in EOG enthaltene Ansätze § 5 Al;>s. 1 Satz 2 ARegV Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 
Differenz 

§ 5 Ab 1 S tz 2 AR V 
s. a eg 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StrornNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-·G 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

. . . . · tatsächlich entstandene Kosten 
Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen . EOG th lt A ätz · 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV nach § 23 ARegV in en a ene ns e 
Differenz 

Sonsti es 


Saldo aus Einzeldifferenzen · 
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Anlage 3a Vergleich der Ertösobergrenzen Rheinische NETZGesellschaft, Netz 2 Az: BKS-1711817-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 / VPl0 ­ PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

0-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 
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Az:SK&o1711817.01 

Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

vom St..liJtis.ctien Bundeumt v•rCilrentkl'lteJ 
V..i.auchefp<~-...--„
..-or dem Jatir, !Or dos die Er\esobct9rcrt2e gil ($ 8 AAegV 

2011 110,70 2011 110,70 

2-2 

2 - 3 

Konzess.Sonisbgal:len 

Pla.nwt'ft: 
Erfoc"dtrlic.ht lnansp1uehn~hme vorgeia.gerter NeUebenen 

PUnwert_: . 
NachtUstung w n Wtdlsetiehlem n~ § 10 Abs. 1 

Kompcn$0honu,6hlungen im Rahmen des 
$.312 2 Nr. 1 Au~slcichsmeehenit.mua nach M lkel 3 ct.r Verordnohg 

. 003 

S>U 2 
Scntt:igt 

..... Oifleren: Z!Atschen geneh1ni9ten Vtr~tlene1giekosten 
den ansatzfahlgfll Kosten · 

Summe 



Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Rheinische NetzgesellschaftmbH, Netz 3 Az: BKB-17/1817-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013 

§ 5 ~bs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Differenz 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Netzebenen gemäß § 11 Atis. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
1 S tz 2 AR V Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, in EOG enthaltene Ansätze § 5 Ab s. a eg § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 

in EOG enthaltene Ansätze § 5 Abs. 1Satz 3 ARegV inkl. Maßnahmen gem. § 21b EnWG 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1OAbs. 1 
SysStabV 

tatsächlich entstandene Kosten 
In EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

. . . . tatsächlich entstandene Kosten 
Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen . EOG th lt A ätz

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV nach § 23 ARegV in en a ene ns e 
Differenz 

Sonst.i es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen Rheinische NETZGesellschaft, Netz 3 Az: BKS-1711817-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbesta.ndtelle 

· 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb . 

KAb 

Anpassung VP11 / VPl0 - PF, 

Anpassung der Ertösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 
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Rl"~NET?Ge~.Ntlz3 Ar:. BK&-1711817.01 

Verglekh VPI und dauerhaft nicht beelnßuBbare Kosten 

110.70 . 2011 110,70 
vom Slalis1iscben sune1eum1 vtrotrenllielltti 
ven1rauctie<pr~mlile1txdes~ KalendefJahres 
VOf dern Jam. r0re1N die Ei!Osot...-~enz:e glll (§t AAegV 

2·2 

2 . 3 .„ 

2d2 

2-13 Aunot.un9 von BKZ I Neu.ensehl11S'Sko5tenbeit1~•11 in 
V61binduhg mit dof SttomNEV 

Au&ghslchsmeehaniSßMIS naell § 2 Abs. " Eli.AG 

KompeMatlOniZihllrigen Im RPmen df:I 
Sotz 2 N r t Aua.gleolehsmeütani1orn1n 1u1c:h Att*cl 3 der Vetordnun9 

EG Nr.1 

Satz 2 Nr 2 Er~H aus dem Engpusmanagement n.aeh Artikel 6 der 
· Veronlt'M"tg (Ei;:i)Nf, 122&r2003 

Kosten fUr die Besctiaflung der Energie ZUf E1bringut1g 
Satz 2 Nr. 3 AUsglelehsleistungen, einsehlleßlieh der Kosten fOt Olt 

""". 

lasbe' . e h 

Dilforenz zwischen genehmi;left Vertus1ent<gltlc.Mten \l'I 
den ansatzfjhlgert Kostttn 

Summe 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Rheinische NetzgesellschaftmbH, Netz 4 Az: BKS-17/1817-01 

Vergleich der Netzbetreiberanqaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten. Werte gef!'. § 5 Abs. 1 AReqV des Jahres 2013 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze · 
Differenz 

§ Ab 1 S 2 AR V· 5 s. atz eg 
vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G · 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
Kostenveränderung .Messung J Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz . 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
. · . . 

~=~~~~;~~:~ genehmigten Investitionsmaßnahmen 
tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen Rheinische NETZGesellschaft, Netz 4 Az: BKS-17/1817:01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VP~ I VPlo - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gem. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Seite 1von1 



n.: 8t<&-t7118t1.ot 

Vergleich VPI und dauerhaft nicht beelnßullbare Kosten 

2011 110.iO 2011 110.70 
WHn Statistischen Bundesamt verotte-ntkhter 
Vttbfauchtrprelsgie$atne;ndex desvodetzten Kalendefjalwes 
YOr dem Jah1, ror dH dlt erl0$.ob0rgrtl'tlt gift (§ 8 ARtgV 

2· 2 

2 . 3 

2 · . 

2 • 13 

Kon:cnlonsabgaben 

Ptanwert:: 
Erfordert;cht lnansPfuebnahme VOfgelagerte1Netzeben 

AuSOsuni von BKZ I NetzJMchtuss'itost~1tgen in 
Vetbindung mi der StrcmNEV 

Aus.glilicMft'lechanfsmus tliiCh § 2 Abi. _. Ent.AG 

KomptnulionszaNungen im Rahmen des 
Satz 2 Nr. 1 ~~gM~~rh::musNeh Artikel 3 dH Ve r«dnung 

Satz 2 Nr. 2 ~=,~~~~~::~;;::~Gmonc nach Ar1ko1$ cJ01 
Kosten rur cie Besctiam.ing Oet Energh zur Erbringu ng 

$all 2 Nr. 3 Ausgleich1leiJtul)$Jen, ck'ts.Chl ießlleh det XOSlen fOr d~ 
t8&1.se: e n 

Satz 4 

Summe 



Anlage 2 - Vergleich der Werte von N.etzbetreiber und BNetzA Rheinische NetzgesellschaftmbH, Netz 5 Az: BK8-17/1817-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des. EEG ünd § 4 Abs. 3·des KWK-G 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
· . . . 

~=~~t~k~;~~:~~ genehmigten lnveshtionsmaßnahmen 
tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaJtene Ansätze 

Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Seite 1von1 



Anlage 3a Vergleich der .Erlösobergrenzen Rheinische NETZGesellschaft. Netz 5 Az: BKS-17/1817-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbes tandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KA b 

Anpassung VPl1/ VPl0 ­ PF1 · 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

PÜS2006 

PÜS2007 

PÜS2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Seite 1von1 



Vergltk:h VPI und dauerhaft nicht beelnlluBba.re Kosten 

vom Steili$tbdlen 9unde$611"11 ve16f'fen!.lichler 
Velbfeuc:heQ>f~X desvO!tdt&en f<lllcnd«iohrQ 
vor dem Jahr. fO r du die El16sobo19tmU gi\ (§ 8 AAcgV 

2· 11 
Berufu~badung und Weillorbild11n9 im Unlotnohmtn un 
"°" 9 •1tilibskincM!t&99UUtten f(lr Kino;le r dtr im 
N r 1 . • 

2 - 12 pa11schahf1er lnvestifionszusehlag nath § 2S AAegV. 

d 

AuMsut19 von SKZ I N~ta1n$.Chl\#$Ul.0$lel'lbfirt9•n in 
Verbind ung mit def StromNEV 

Kompen s1olionQohlungon im Rahme.n dff 
Sttz 2 Nt. 1 Ausg l tkh.sm.chanismu& nach Artik.913 dtf Vercw<lniun9

"' 1 

Kos.len f4r die Sosd!affung det Energie zur Erbringung \'
Satz 2 Nr. 3 AU$9l•lerus-l&Mlgen, einsehfeßlicti der Kcmen tor die 

la51ult a Beschatrutt 

o 

. Satz.t Ddleren.z Mschen genehmigten Ve1lustenetgieko$ten 
den ansatzfah~en Koslen 

S-..nme 

Se!tt 1 ~Oft l 



Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA . Rheinische N_etzgesellschaft mbH Az: BK8-17/1817-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 AReqV des Jahres 2014 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß§ 11 Abs. :2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Ab 1 S tz 2 AR V 
s. a eg 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gem. § 21b EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 

in EOG enthaltene Ansätze § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
SysStabV 

Differenz 

· . . . tatsächlich entstandene Kosten 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Kapitalkosten aus genehmigten lnvest1t1onsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

. EOG th lt A ätz 
in en a ene ns e 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a 

in EOG enthaltene Ansätze § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
ARegV 

Differenz 

§ 5 Abs Finanzieller Ausgleich nach§ 17d Absatz 4 EnWG 
tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

. 1 Satz 2 ARegV 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen Rheinische NETZGesellschaft Az: BKS-1711817-01 

Vergleich. Erlösobergrenzenbes~andteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1/ VPlo - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Son~tiges 

Seite 1von1 



Ar. 8Ke-1711011.01 

Vergleich VP1 und dauerhaft n icht lleetnnua11are Kosten 

2012 104, 10 2012 104,10 
vorn StaOsti'ieh•n 8undaa.mt YefOtftntl:ctllet 
Ve1bfauch.erix~mfrndex.des VOfldzt~Kalenderjah1es 
1i101 dom Jahr, f'(lr das die ErlO:sobtt91en:• gill{§ 8 ARegV 

Konzeulon~ 

Be11tebuteuern 

PlaMMrt: 
Erforderkhe 1n1n.sprucnnal'1rnc vorge1e9er:er Neiz:tt>enen 

Planwert: 

2 ·• 

2· 7 

Nad1tOSM\gvon'tVtchsotlehttrn naeh§ 10Ab6. 1 

Auß6s.ung d ts Abzugd1etreg& n~h S2l ~- 2a AR99V 

Meh1ko"en l\lrdie E11"ichtung. dt n 6tlrltb und eile 
Anc!ttoog von Erdkabeln 

Auno-sung von BKZ / Ne!Zarm:hlussltostenbeilr~en in 
VerblndUJ1g mit der StromNEV 

Ausgldcflsmedianismus nach § 2 Abs. 4 E~ 

dem fi t)&f'llitlen Ausglei':h nach f 17d Absetz• des 
~ • 15 EnHgiewi'tseha ftsgesetzes „ Umsetzung de.s Olfshofe­

. 
Hetze · n 
Koqtensatlons:.aNungen Im Rahmen tts 

SalZ 2 Hr. 1 AUsgJeichsmed'laniSmu' nachAnitel J ~er Vt1ctdnung 
G Ni . 122 

Oi«trtnz l;WiscBen genehmigten V9tlusteroergiekos1e.n un 
dtn anutzfahigen Kosten 

Summe 



N.. SK0..1711817-01 . 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Rheinische Netzgesellschaft mbH Az: BKS-17/1817-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2015 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze · 
Differenz 

§ A 1 S 2 AR V 
5 bs. atz eg 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StrornNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

. . . 
Kapitalkosten aus genehmigten lnvest1t1onsrnaßnahrnen 
nach § 23 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
. EOG th lt A sätz 
in en a ene n e 
Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 
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Anlage 3a Vergleich der Erlöspbergrenzeri Rheinische NETZGesellschaft mbH Az: BKB-17/1817-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Forinelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 I VPl0 - PF1 

Anpassung der Er1ösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Seite 1von1 



Rlldisdit NeTZGe..:IKl'lall mtH 

Vergleich VPI und dauerhaft nicht beelnnu&bare Kosten 

vom Statd.fu~cn Sundna~ vctOlfcinlk:hter 
V~erpt~mfn~dcs~KoleMerjetwee. 
vor dem Jaht, f'Ot dN dit EM101M1sirenu gilt (§ 6 AA.f!gV 

. 2·2 

2 - 3 

2-< 
Planwert: 
Etfof dcrlche fM MPfUCMahmo. VOfgel~•rte1 Netzebenen 

2-s 
Pja~ 

Naeh1\l,tu1"19 V<ln WeeMe.lrichtern nach § 10Abs, 1 

·-· Oenetimlgte fn'lts:!itlommaßn•hmfn naeh § 23 ARegV 

2-8" Aued$u~ dts. Abzugsb•ttags n•eh § 23 Abs. 2a AAegV 

2 - 7 Melwkos!en ru.. dit E11i<:Mung. dtn Bt tritl> ood dib 
Ande~ vo~ Erdkabeln 

·-· 
2.10 

2- 11 

2· 12a 

2.13 

Pl.lnwert 
VerftiedeneN etzenlgele Sn Sr.rie von §16 StromNEV. § 

Betrieblicht uhd 1ar'ifvei11eg.lidle Verelnbarungol\ zu 
l ohnzus..aa- und Ve1torg..wi9'lelistunge!'I {.A.btchtuu vor 
31 12.2'00 . 

9etrlebs- unlf Ptn.ona1rMS1&tlgkeft 

AuflOsung von 8KZJ Nctnnsehlussk.Orl tnbellragen S\ 
Vettiindung mlder StromNEV 

2 - 14 

dem fl'la.f\Zielfen Aosq4elch nach§ 1{dAbsalz 4 des 
2 • 15 Energ~inS<:hiftsgesetzes • Umsetz.ung doi Ottshort­

Ne1Zen km s lans 
Kompem ationsnl'llungen im Rabmen des 

Satt 2 Nr. 1 Au-$g~lchs.med'larii5Mn n11dl M ike4 3 der Vt 101dnung 
EO Nr . 12 • 

S•tz 2 Nt. 2 ~=r~~i~~~~~~~I nacn Mikt lO Ctr 

Kotten fW'dit B.eseheffung der Energie :w Erbr~ vo 
Sati 2 Nr. 3 AusgleicMleb:lungen. e'n.stNießleh des Kosten fQf die 

lastseif e B 

Oitre<cnz ~chen (1enthm9en VerMleM:1gielco\len un 
den 1ns~fahlgen Kouen 

Summe 

~f! 1 11on1 



A.nelnisch NETZGeset;.ct1aft mbH N.: SKS..171181'7-0\ 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Rheinische NETZGesellschaft mbH Az.: BK8-17/1817-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 AReqV des Jahres 2016 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter in EOG enthaltene Ansätze § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Abs Satz ARegV Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV. i.:.n=E::.:O::.G:.:.:.e:=:n..:..th::.:a..:.:lt::.:e:=.ne:..:=.:A:.:.ns;.::;ä....;.tz..:..:e=o.:..;._­

1§ 5 1 2 . § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inki. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 
In EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
. . . 

~=:~~;~~:~~ genehmigten lnvesut1onsmaßnahmen 
tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 
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Anlage 3a Vergleich der ErlÖsobergrenzen Rheinische Netzgesellschaft mbH Az: BKS-17/1817-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Fo;melbestandtelle 

KA dnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPI, / VP10 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF­.Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonfo 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II c V ARegV 

Sonstiges 

Seite 1von1 



Az: BK&.1711817.01 

Verglelch VPI und dauerhaft nicht beelnnußbare Kosten 

vom Stalistisetien BundeH~vet6ffe,..Chtu 
Verbrauchefpreisges.amllnc:MK c:tes \'Orletzltn Kaltn~ah't-S 
vor Cfem Jahr, te• dU Cl ie EM>!~Slrtnze gilt(§ 8 ARegV 

2·2 Konz.sllont:abgaben 

2·3 Betriebssteuern 

2-• 

2- 5 

2·6 

P~nwert: 

Erfofderliche lnan s.p1uohn11wnt vor0ti19trtt r Ntt%ebenen 

Pl.anw.rl: 
NachrOS h.ing von W•etistlriehl tfn n.ch § 10 Abs. 1 

Genehmigte lnvestlionsmaßnahrnen naeh § 23 AA~V 

2 • 6* . AuMsvng des Ab.?119sbella,s nadl § 23 Abs. 2a ARegV 

2 · 7 

2 · 9 

2· 10 

Mehtko'iltn für die EuichtUflg. dtn BeUitb und die 
Andenmg von E1dhbeln 

Aufl0$1Jng von 81<.Z I Netl.on.schluukotlenl.>e~16.gen In 
Vetbftdung tnit ctctf SttomNEV 

<lern GnbMJ.jlen .Al.lsglekf\ na(:h § 17d Absa1Z 4 des 
2 ~ 15 EMfglowit:Ktu1fts9os4Uos • Urm.ctz~g des Olf~o<o­

Netze11tw\ckl 
Kor'l"lpoenutlons.iohlu.f)9tn im RMlirnon ci:os 

Satz 2 Nr. 1 A.vsg„ lchunechanismus nach Artikel 3 der Vero1dnun9 

sau:2 
Son~tige 

s.u • 

t 1 8/2003 . 

Differenz zwlsdien oenthnigttn VtltuSlt11etgielc:oslen un 
oen ensatz1tlf"51.,. Kosten 

Summo 

Seile 1 von t 
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